Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Nummer der Fassung: 4.0
Ersetzt Fassung vom: 05.06.2018 (3)

Uberarbeitet am: 07.02.2023

Erste Fassung: 25.02.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffs

Alternative Bezeichnung(en)

Registrierungsnummer (REACH)

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalka-
ne, <5% n-Hexan

Spezialbenzin 60/95 EA

Spezialbenzin 60/95 EA naphthenisch
Spezialbenzin 60/95 EA/2 naphthenisch
Spezialbenzin 60/95 LH naphthenisch
Spezialbenzin 60/95 EA L

Spezialbenzin 60/95 EA LCH
Spezialbenzin 60/95 LH

Spezialbenzin 60/95 EA LP

01-2119486291-36-XXXX

EG-Nummer 926-605-8
CAS-Nummer 64742-49-0
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Laborchemikalie

Funktions-FlUssigkeiten

Herstellung des Stoffes

Distribution von Stoffen

Zubereitung und (Um-) Verpackung von Stoffen
und Mischungen

Reinigungsmittel

Schmierstoff

Beschichtungsstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

DHC Solvent Chemie GmbH
TimmerhellstralBe 28

D-45478 Mulheim an der Ruhr
Deutschland

E-Mail (sachkundige Person)

Telefon: (+)49 208 9940-0
Telefax: (+)49 208 9940-150

productsafety@dhc-solvent.de

Deutschland: de
DHC 011
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan
14 Notrufnummer
Giftnotzentrale
Land Name Telefon
Deutschland CHEMTREC Germany. +496922225285

Wie oben angegeben oder nachstgelegene Giftinformationszentrale.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung
Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-
schnitt und -kategorie weis
2.6 entztndbare Flussigkeiten 2 Flam. Lig. 2 H225
3.8D spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Ex- 3 STOTSE 3 H336
position (narkotisierenden Wirkung, Schlafrig-
keit)
3.10 Aspirationsgefahr 1 Asp. Tox. 1 H304
4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische 2 Aquatic Chronic 2 H411
Toxizitat)

Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die

menschliche Gesundheit und die Umwelt

Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Zindquellen entziindet werden.

Ein Verschitten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fuhren.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahr

HHPO

Signalwort
Piktogramme

GHS02, GHS07,
GHS08, GHS09

Deutschland: de
DHC 011
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan
Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behalter dicht verschlossen halten.
P240 Behalter und zu beflllende Anlage erden.
P241 Explosionsgeschutzte elektrische/Liftungs-/Beleuchtungsgerate verwenden.
P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden.
P243 MalBBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte At-
mung sorgen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifthren.

P370+P378 Bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Pulverldschmittel zum Ldschen verwenden.

P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.

P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/in-

ternationalen Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Erganzende Gefahrenmerkmale

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
Zusatzliche Kennzeichnungsvorschriften siehe Abschnitt 15 des Sicherheitsdatenblatts
23 Sonstige Gefahren
Die Dampfe sind schwerer als Luft, sie kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden: durch Ver-
teilung in
Bodennahe ist eine Rickziindung an entfernten Zindquellen mdéglich. FlieBendes Produkt kann sich
elektrostatisch aufladen, entstehende Funken kdnnen zu Branden oder zur Explosion fuhren.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.
Deutschland: de Seite: 3/ 30
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan

Endokrinschadliche Eigenschaften

Nicht gelistet.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

Stoffe

Stoffname

Identifikatoren
REACH Reg.-Nr.
CAS-Nr.

EG-Nr.

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalka-

ne, <5% n-Hexan

01-2119486291-36-XXXX

64742-49-0

926-605-8

Bestandteile

Stoffname Identifikator Gew.-%
n-Hexan CAS-Nr. <3
110-54-3
EG-Nr.
203-777-6

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen.

Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Gber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Flr Frischluft sorgen.

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise

Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungsgerate.

Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-

MaRnahmen einleiten.

Nach Kontakt mit der Haut

Bei Berlhrung mit der Haut beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwa-

schen mit viel Wasser und Seife.

Deutschland: de
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

4.2

4.3

Nach Beriithrung mit den Augen

Augenlider geéffnet halten und reichlich mit sauberem, flieBenden Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Bei anhaltender Augenreizung: érztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeiflhren.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Unbedingt Arzt hinzuziehen.

Hinweise fur den Arzt

Keine.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Narkotisierende Wirkungen.

Tod durch Aspiration.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren. Gefahr der Atemnot und der Er-
stickung.

Wahrnehmungs- und Koordinierungsschwachen, Reaktionsverzégerung oder Schlafrigkeit.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Spruhwasser, alkoholbestandiger Schaum, Feuerldschpulver, Kohlendioxid (CO2)
Ungeeignete Léschmittel
Wasser im Vollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.
Bei unzureichender Beltftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentzindlicher
Dampf-/Luft-Gemische mdglich.
Losemittelddmpfe sind schwerer als Luft und breiten sich Gber dem Boden aus.
Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der Luftung nicht erfasst sind, z.B. unbeluftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanale, Keller und
Schachte.
Kann beim Verbrennen giftigen Kohlenmonoxidrauch erzeugen.
Gefédhrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)
Deutschland: de Seite: 5/ 30
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

5.3

Hinweise fir die Brandbekampfung

Behalter mit Sprihwasser kuhlen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Léschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrustungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfédlle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.
Den betroffenen Bereich beluften.
Verwendung geeigneter Schutzausrustungen (einschliel3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persdnlicher Kleidung.
Spruhnebel nicht einatmen.
Alle kontaminierten Kleidungsstticke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Von der Wasseroberflachen entfernen (z.B. abskimmen, absaugen).
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zurtckhalten und entsorgen.
Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behdrde benachrichtigen.
6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen.
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann
Verschittete Mengen aufnehmen.
Absorbierende Stoffe (Sand, Kieselgur, Saurebindemittel, Universalbindemittel, SGgemehl, usw.).
Geeignete Riickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.
Deutschland: de Seite: 6 / 30

DHCO011



Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beluften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

MaRBnahmen zur Verhinderung von Brédnden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

Nur in gut geltfteten Bereichen verwenden.

Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dampfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.
Behalter und zu beflllende Anlage erden.

Explosionsgeschitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

Spezifische Hinweise/Angaben

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der Luftung nicht erfasst sind, z.B. unbeluftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanale, Keller und
Schachte.

Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft ein explosionsfahiges
Gemisch.

MaRBnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Bewahren Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrui-
stung ablegen.

Benutzen Sie fiir Chemikalien keine Gefal3e, die Ublicherweise fur die Aufnahme von Lebensmitteln be-
stimmt sind.

Deutschland: de Seite: 7 / 30
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

7.2

7.3

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Explosionsfahige Atmosphéaren

Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
Verwendung einer értlichen und generellen Luftung.

Kahl halten.

Vor Sonnenbestrahlung schutzen.

Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.

MalRinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Behalter und zu beflllende Anlage erden.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Unvertréagliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Zusammenlagerungshinweise beachten.

Gegen duBlere Einwirkungen schiitzen, wie

Hitze

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Anforderungen an die Beliiftung

Sicherstellen einer ausreichenden Beliftung.

Geeignete Verpackung

Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal3 ADR) verwendet werden.

Geeignete Materialien und Beschichtungen von Behaltern/Geraten: C-Stahl, Edelstahl, Polyester, Poly-
tetrafluorethylen (PTFE), Polyvinyl Alkohol (PVA)

Ungeeignete Materialien und Beschichtungen von Behaltern/Geraten: Butylkautschuk, Naturkau-
tschuk, Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), Polystyrol, Polyethylen, Polyacrylnitril.

Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1

Zu uberwachende Parameter

Deutschland: de Seite: 8 / 30
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Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

Kohlenwasserstoffe, C6-C7,

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Land Arbeitsstoff CAS-Nr. | Identi- [ SMW SMW KZW KzZwW Hin- Quelle
fika- [ppm] | [mg/m3] | [ppm] | [mg/m?3] weis
tor
DE Heptan (alle Iso- - AGW 500 2.100 500 2.100 - TRGS 900
meren)
DE Hexan Isomere - AGW 500 1.800 1.000 3.600 - TRGS 900
(auRer n-Hexan)
und Methylcyclo-
pentan
DE Kohlenwasser- - AGW - 700 - - - TRGS 900
stoffe, C6-C7, n-
Alkane, Isoalka-
ne, cyclische, <5%
n-Hexan
DE Kohlenwasser- - AGW - 700 - 1.400 - TRGS 900
stoffgemische,
Verwendung als
Losemittel (Lose-
mittelkohlenwas-
serstoffe), addi-
tiv-frei, Fraktio-
nen (RCP-Grup-
pen): C6-C8 Ali-
phaten
DE n-Hexan 110-54-3 AGW 50 180 400 1.440 Y TRGS 900
DE Cyclohexan 110-82-7 AGW 200 700 800 2.800 - TRGS 900
EU n-Hexan 110-54-3 IOELV 20 72 - - - 2006/15/EG
EU Cyclohexan 110-82-7 | IOELV 200 700 - - - 2006/15/EG
EU n-Heptan 142-82-5 | IOELV 500 2.085 - - - 2000/39/EG
Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fUr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dau-
er von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berech-
net fur einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen

Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden

Deutschland: de
DHC 011
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan
Biologische Grenzwerte
Land Arbeitsstoff Parameter Hin- Identifi- Wert Material Quelle
weis kator
DE n-Hexan 2,5-hexandion, 4,5- - BAT 5 mg/I Urin DFG
Dihydroxy-2-hexa-
non
DE n-Hexan 2,5-hexandion, 4,5- hydr BLV 5 mg/I Urin TRGS 903
Dihydroxy-2-hexa-
non
DE Cyclohexan 1,2-cyclohexandiol hydr, BAT 150 mg/g Urin DFG
crea
DE Cyclohexan 1,2-cyclohexandiol hydr, BLV 150 mg/g Urin TRGS 903
crea
DE n-Heptan Heptan-2,5-dion - BAT 250 pg/l Urin DFG
DE n-Heptan Heptan-2,5-dion - BLV 250 pg/l Urin TRGS 903
Hinweis
crea Kreatinin
hydr Hydrolyse

Fir die menschliche Gesundheit maBgebliche Werte

DNEL Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan.

Endpunkt Schwellen- Schutzziel, Exposi- Verwendung in Expositionsdauer
wert tionsweg
DNEL 5.306 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - systemische
Wirkungen
DNEL 13.964 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - systemische
KG/Tag Wirkungen

DNEL Bestandteile.

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- | Schutzziel, Ex- | Verwendung in | Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
n-Hexan 110-54-3 DNEL 75mg/m3 | Mensch, inhala- | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
tiv dustrie) mische Wirkun-
gen
n-Hexan 110-54-3 DNEL 11 mg/kg | Mensch, dermal | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
KG/Tag dustrie) mische Wirkun-
gen
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

8.2

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristungen.

Schutzstufen und notwendige KontrollmaBnahmen variieren je nach méglichen Expositionsbedingun-
gen. Geeignete MaRnahmen sind:.

Fenster und Tur 6ffnen, um fiir eine hinreichende Bellftung zu sorgen. Wenn dies nicht méglich ist,
den Luftaustausch durch Verwendung einer Liftung erhdhen.

Individuelle SchutzmaBBnahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (EN 166).

Handschutz

Schutzhandschuhe

Material Materialstarke Durchbruchszeit des Handschuh-
materials

NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk >0,4 mm >480 Minuten (Permeationslevel: 6)

FKM: Fluorelastomer, Fluorkautschuk >0,4 mm >480 Minuten (Permeationslevel: 6)

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprifen.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur speziel-
le Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Kurzzeitiger Hautkontakt: Einmalhandschuhe

Langzeitiger Hautkontakt: Handschuhe mit langen Armelaufschlagen.

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.

Kérperschutz

Geeignete Sicherheitskleidung: Flammenhemmende Bekleidung
Geeignete Sicherheitsschuhe: Antistatische Sicherheitsschuhe gemaf EN 345 S3.

Atemschutz

Bei Arbeiten in geschlossenen Raumen unter erhéhten Produkttemperaturen empfehlen sich lokale
Absaug- oder explosionsgeschitzte BellGftungseinrichtungen. Falls dies fur die beabsichtigte Verwen-
dung nicht ausreicht, muss ein geeigneter Atemschutz getragen werden gemafd EN 140 vom Typ A
oder besser (siehe Expositionsszenarien).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

9.2

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Ziundtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Kinematische Viskositat
Dynamische Viskositét
Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften

Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

fllissig

farblos

charakteristisch
<-20°C

55-98 °C bei 1.013 hPa
entztindbare Flussigkeit gemald GHS-Kriterien
1,2 Vol.-% - 8,3 Vol.-%
<0 °C bei 1.013 hPa
>200 °C

nicht relevant

nicht bestimmt
0,5-1,4 ™™/ pei 25 °C

nicht bestimmt
0,014 9/, bei 25 °C
nicht in jedem Verhaltnis mischbar

3,6 (pH-Wert: 7, 20 °C)

10-20 hPa bei 25 °C

0,67 - 0,8 9/ bei 15 °C

keine Information verfugbar

nicht relevant
(flussig)

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Oberflachenspannung 21-25 mN/m (25 °Q)

Temperaturklasse (EU gem. ATEX) T3
(maximal zuldssige Oberflachentemperatur der Betriebs-
mittel: 200°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.

Bei Erwarmung:

Entzindungsgefahr

10.2  Chemische Stabilitat
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Bei unzureichender Beliiftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf-/Luft-Gemische maglich.

104  Zuvermeidende Bedingungen

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.
Malinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

10.5 Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel

10.6  Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschutten und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:

Tierstudien; Befunde aus anderen verfugbaren Toxizitatsprifungen; Beurteilung durch Experten (Er-
mittlung der Beweiskraft).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Expositions- Endpunkt Wert Spezies Methode Quelle Anm.
weg
inhalativ: LC50 259.354 M9/ Ratte, mann- | OECD Guideli- ECHA read-across
Dampf m/4h lich ne 403
oral LD50 16.750 M9/ g Ratte, mann- | OECD Guideli- ECHA read-across
lich ne 401
dermal LD50 3.350 M9/ q Kaninchen, OECD Guideli- ECHA read-across
mannlich ne 402
Akute Toxizitdt Bestandteile.
Stoffname CAS-Nr. | Exposi- End- Wert | Spezies | Methode Quelle An
tions- punkt m.
weg
n-Hexan 110-54-3 oral LD50 16.000 Ratte OECD Gui- ECHA -
Mg deline 401
n-Hexan 110-54-3 dermal LDO >3.350 Kanin- OECD Gui- ECHA read
Mg chen deline 402 -
acro
SS
n-Hexan 110-54-3 inhala- LCO 259.354 Ratte OECD Gui- ECHA -
tiv: MY/ s/ deline 403
Dampf 4h
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.
(ECHA, OECD Guideline 404)
Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlussige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schlissige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Keimzellmutagenitat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
(ECHA, OECD Guideline 475)

Karzinogenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schliissige oder schlussige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Reproduktionstoxizitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
(ECHA)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
(ECHA)

Sonstige Angaben

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
11.2  Angaben lber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Nicht gelistet.
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

121 Toxizitat
(Akute) aquatische Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Akute) aquatische Toxizitat Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan.
Endpunkt | Expositionsdauer Wert Spezies Methode Quelle
EL50 72h 7,276 Alge (Pseudokirch- (Q)Sar ECHA
may, neriella subcapitata)
EL50 48 h 17,06 Daphnia magna (Q)Sar ECHA
mg/l
EL50 48 h 37,91 Tetrahymena pyri- Qsar ECHA
may, formis
LL50 96 h 12 M9y, Regenbogenforelle | OECD Guideline 203 ECHA
(Oncorhynchus my-
kiss)
(Akute) aquatische Toxizitat Bestandteile.
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt | Exposi- Wert Spezies Methode Quelle
tions-
dauer
n-Hexan 110-54-3 LL50 96 h 12,51 M9y Regenbogenfo- (Q)SAR ECHA
relle (On-
corhynchus
mykiss)
n-Hexan 110-54-3 EL50 72h 9,285 MYy, Alge (Pseudo- (Q)SAR ECHA
kirchneriella
subcapitata)
n-Hexan 110-54-3 EL50 48 h 21,85 M9y, Daphnia ma- (Q)SAR ECHA
gna
n-Hexan 110-54-3 EL50 48 h 48,39 MYy, Tetrahymena (Q)Sar ECHA
pyriformis
(Chronische) aquatische Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Der Stoff ist leicht biologisch abbaubar.
Biologische Abbaubarkeit Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan.
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

12.3

124

12.5

12.6

12.7

Hexan
Prozess der Abbaubarkeit
Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle

Sauerstoffverbrauch 81 % 28d OECD Guideline 301 F ECHA
Biologische Abbaubarkeit Bestandteile.

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle

n-Hexan 110-54-3 Sauerstoffver- 98 % 28d OECD Guideli- ECHA
brauch ne 301 F

Persistenz

Es liegen keine Daten vor.

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan.

n-Octanol/Wasser (log KOW)

3,6 (pH-Wert: 7, 20 °C)

(ECHA)
BCF >35,8 - <552
(ECHA)
Bioakkumulationspotenzial Bestandteile.
Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW
n-Hexan 110-54-3 501,2 4 (pH-Wert: 7, 20 °C)
Mobilitat im Boden
Der auf organischen Kohlenstoff (Organic >2,5-<3,16
Carbon) normierte Adsorptionskoeffizient (ECHA)

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Nicht gelistet.

Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfugbar.

Anmerkungen

Wassergefahrdungsklasse, WGK: 2
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-
Hexan

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

Fur die Entsorgung Giber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefthrt werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Leere Behalter kdnnen Riickstande enthalten und gefahrlich sein. Behélter nicht ohne sachgerechte
Anweisungen wiederbefullen oder reinigen. Leere Fasser sollten bis zur sachgerechten Rekonditionie-
rung oder Entsorgung komplett leergetropft und sicher gelagert werden. Leere Behalter fiir Recycling,
zur Ruckgewinnung oder Entsorgung durch geeignete, qualifizierte oder lizenzierte Kontraktoren und
gemal behordlicher Bestimmungen aufbereiten. Setzen Sie solche Behalter NICHT UNTER DRUCK
ODER SCHNEIDEN, SCHWEISSEN, LOTEN, BOHREN, SCHLEIFEN SIE AN. SETZEN SIE DIE BEHALTER
NICHT HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER AUFLADUNG ODER ANDEREN ZUNDQUELLEN AUS. SIE
KONNTEN EXPLODIEREN UND ZU VERLETZUNG ODER TOD FUHREN.

Vorgeschlagene(r) Abfallcode(s) fir das gebrauchte Produkt:
07 01 04*: Andere organische Losemittel, WaschflUssigkeiten und Mutterlaugen.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID/ADN UN3295
IMDG-Code UN3295
ICAO-TI UN3295
14.2  OrdnungsgeméfRe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.
IMDG-Code HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI Hydrocarbons, liquid, n.o.s.
14.3  Transportgefahrenklassen
ADR/RID/ADN 3
IMDG-Code 3
ICAO-TI 3
Deutschland: de Seite: 18 / 30

DHCO011



Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID/ADN II
IMDG-Code I
ICAO-TI II
14.5 Umweltgefahren gewassergefahrdend
14.6  Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den -
Verwender
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg -
gemafR IMO-Instrumenten
14.8  Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
Beférderung gefahrlicher Giiter auf Straf3e, Schiene oder Binnenwasserstraf3en (ADR/
RID/ADN) Zusatzliche Angaben
Vermerke im Befdrderungspapier UN3295, KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG,
N.A.G., 3, II, (D/E), umweltgefahrdend, Sondervor-
schrift 640D
Klassifizierungscode F1
Gefahrzettel 3, Fisch und Baum
4
Umweltgefahren ja
(gewassergefahrdend)
Sondervorschriften (SV) 640D
Freigestellte Mengen (EQ) E2
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
Beforderungskategorie (BK) 2
Tunnelbeschréankungscode (TBC) D/E
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 33
Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter
auf BinnenwasserstraRen (ADN) Zusatzliche Angaben
Anzahl der Kegel/blauen Lichter 1
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Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)
Zusatzliche Angaben

Angaben im Beférderungsdokument (shipper's UN3295, KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG,

declaration) N.A.G., 3, II, <0°C c.c., MEERESSCHADSTOFF
Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja

(gewassergefahrdend)
Gefahrzettel 3, Fisch und Baum

o

Sondervorschriften (SV) -

Freigestellte Mengen (EQ) E2
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
EmS F-E, S-D
Staukategorie (stowage category) B

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) Zuséatzliche Angaben

Angaben im Beférderungsdokument (shipper's UN3295, Kohlenwasserstoffe, flUssig, n.a.g., 3, II
declaration)

Umweltgefahren ja
(gewassergefahrdend)

Gefahrzettel 3

4

Sondervorschriften (SV) A3

Freigestellte Mengen (EQ) E2

Begrenzte Mengen (LQ) 1L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
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Kohlenwasserstoffe, C6-C7,

Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-

Hexan

Beschrankungen gemaf3 REACH, Anhang XVII

Name Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, dieses Produkt erflillt die Kriterien fir - R3
Cycloalkane, <5% n-Hexan die Einstufung gemaf? der Verordnung
Nr. 1272/2008/EG
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, entzlindbar / selbstentziindlich (pyro- - R40
Cycloalkane, <5% n-Hexan phor)
n-Hexan entzltindbar / selbstentziindlich (pyro- - R40
phor)
n-Hexan Stoffe in Tatowierfarben und Perma- - R75
nent Make-up

Legende

R3

1. Dirfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in
Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen flr einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur
Dekoration, bestimmt sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfullen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auBer aus steuerlichen Griinden — und/
oder ein Parfim enthalten, sofern

— sie als fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet
werden kénnen und

— deren Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.

4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht
werden, es sei denn, sie erflllen die vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) verabschiedete europaische
Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfihrung anderer Unionsbestimmungen Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende An-
forderungen erfullt sind:

a) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut
sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flissigkeit geftillte Lampen sind fir Kin-
der unzuganglich aufzubewahren’; sowie ab dem 1. Dezember 2010: ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl —
oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge
fihren’;

b) fliissige Grillanziinder, die mit H304 gekennzeichnet und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmt
sind, tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Bereits ein kleiner
Schluck flussiger Grillanziinder kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren’;

¢) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle und Grillan-
zinder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1 Liter Fill-
menge abgepackt.
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Legende

R40

1. Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fir
Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fiir

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fur Festlichkeiten,

- kiinstlichen Schnee und Reif,

- unanstandige Gerausche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntdne fir Vergnliigungen,

- Schaume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kunstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Ver-
packung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die
Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Auf-
schrift versehen ist:

»Nur fur gewerbliche Anwender”.

3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG
des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.

4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den
dort aufgefihrten Anforderungen entsprechen.
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Legende

R75

1. Dirfen nicht in Gemischen zur Verwendung fur Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemi-
sche, die solche Stoffe enthalten, durfen nach dem 4. Januar 2022 nicht fir Tatowierungszwecke verwendet wer-
den, wenn der fragliche Stoff oder die fraglichen Stoffe unter folgenden Umstanden vorhanden sind:

a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A,
1B oder 2 oder als keimzellmutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration
des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Ka-
tegorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Ge-
wichtsprozent betragt;

) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1,
1A oder 1B eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent
betragt;

d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautatzende Stoffe der Kategorie
1A, 1B oder 1C, als hautreizende Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschadigende Stoffe der Kategorie 1
oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch

i) bei einer Verwendung ausschlieR3lich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und

ii) in allen anderen Fallen mindestens 0,01 Gewichtsprozent betragt;

e) bei Stoffen, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (*1) aufgefihrt sind, wenn die Konzentration
des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

f) bei Stoffen, fur die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, KOrperteile) der
Tabelle mindestens eine der folgenden Bedingungen angegeben ist:

i) ,abzuspulende Mittel’,

ii) ,Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimhaute aufgetragen werden’,

iii) ,Nicht in Augenmitteln verwenden’, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Ge-
wichtsprozent betragt;

g) bei Stoffen, fur die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Héchstkonzentration in der ge-
brauchsfertigen Zubereitung) oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff
in einer Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Gemisch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden
Spalte angegebenen Bedingung entspricht;

h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgefuhrt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens
der Konzentration vorhanden ist, die in der genannten Anlage fir diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.

2. Fur die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ,flr Tatowierungszwecke’ das Inji-
zieren oder Einbringen des Gemisches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels
eines beliebigen Verfahrens (einschlieBlich Verfahren, die gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Ta-
towieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, eine Markierung oder ein
Motiv auf dem Korper der Person zu erzeugen.

3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgeflihrten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten
Punkte zu, gilt fur diesen Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben
festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 aufgefihrten Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben
a bis g genannten Punkte zu, gilt fir diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festgelegte Konzentrationsgrenz-
wert.

4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht fur folgende Stoffe:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).

5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder
Neueinstufung eines Stoffs so geandert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses Ein-
trags fallt oder er unter einen anderen dieser Buchstaben fallt als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser er-
sten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags
genannten Datum, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden
Stoff so behandelt, als wirde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.

6. Wird Anhang II oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme
eines Stoffs oder durch Anderung des Eintrags zum betreffenden Stoff so gedndert, dass der Stoff unter Absatz 1
Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags fallt oder er dann unter einen anderen dieser Buchstaben fallt als vorher,
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und wird die Anderung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 dieses Eintrags genannten Da-
tum wirksam, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so
behandelt, als wiirde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Anderung vorge-
nommen wurde.
7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung fur Tatowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass
es nach dem 4. Januar 2022 mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthalt:
a) die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’;
b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;
¢) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestand-
teilen nach Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingefihrten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsa-
me Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist, die IUPAC-Bezeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbe-
zeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die Bestandteile sind in ab-
steigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzufiih-
ren. ,Bestandteil’ bezeichnet jeden Stoff, der wahrend der Formulierung hinzugeftigt wurde und in dem Gemisch
zur Verwendung fir Tatowierungszwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss
die Bezeichnung eines als Bestandteil im Sinne dieses Eintrags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht gemaR der vorliegenden
Verordnung ausgewiesen werden;
d) den zusatzlichen Hinweis ,pH-Regulator” fir Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;
e) den Hinweis ,Enthalt Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Nickel unterhalb
des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthalt;
f) den Hinweis ,Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Chrom (VI) un-
terhalb des Konzentrationsgrenzwertes nach Anlage 13 enthalt;
g) Sicherheitshinweise fur die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf
dem Etikett angegeben werden mussen. Die Informationen mussen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft
angebracht sein. Die Informationen mussen in den Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in
Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht etwas anderes bestimmen.
Falls dies aufgrund der GroRRe der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 auBer Buchstabe a ge-
nannten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.
Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tatowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der
Person, die sich dem Verfahren unterzieht, die gemal3 diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchs-
anweisung vermerkten Informationen zur Verfuigung zu stellen.
8. Gemische, die nicht die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’ tra-
gen, dirfen nicht zu Tatowierungszwecken verwendet werden.
9. Dieser Eintrag gilt nicht fir Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasfor-
mig sind oder bei einer Temperatur von 50 °C einen Dampfdruck Gber 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von For-
maldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).
10. Dieser Eintrag gilt nicht fir das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung fur Tatowierungszwecke
oder fur die Verwendung eines Gemisches fur Tatowierungszwecke, wenn es ausschlieB3lich als Medizinprodukt
oder Zubehor eines Medizinprodukts im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder aus-
schlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehor eines Medizinprodukts im selben Sinne verwendet wird. Wenn das
Gemisch moglicherweise nicht ausschlief3lich als Medizinprodukt oder Zubehor eines Medizinprodukts in Ver-
kehr gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorlie-
genden Verordnung kumulativ.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC -
Kandidatenliste

Nicht gelistet.
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Seveso Richtlinie
2012/18/EU (Seveso III)
Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fir die An- | Anm.
wendung in Betrieben der unteren und
oberen Klasse
E2 Umweltgefahren (gewassergefahrdend, Kat. 2) 200 500 57)
P5c entziindbare Flissigkeiten (Kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Hinweis
51) entzundbare Flussigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b

57) gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2

VOC-Decopaint-Richtlinie 2004/42/EC

VOC-Gehalt 100 %.
7709/,

Richtlinie lGiber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
VOC-Gehalt 100 %

VOC-Gehalt 767 9/

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten (RoHS)

Nicht gelistet.

Verordnung uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fur
Explosivstoffe

Nicht gelistet.

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe

Nicht gelistet.

Verordnung uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren (ODS)
Nicht gelistet.

Verordnung uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (PIC)

Nicht gelistet.

Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)

Nicht gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
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Verordnung uiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

Kennnummer

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Num- Stoffgruppe Klasse Konz. Massen- Massenkon- | Hinweis
mer strom zentration
5.2.5 organische Stoffe Klasse I 1-<5 0,1 k97, 20 M9/ s 3)
Gew.-%
5.2.5 organische Stoffe - >25 0,5 K9/}, 50 ™9/ s 3)
Gew.-%
Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlen-
stoff, insgesamt nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbheweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK)

Sonstige Angaben

(entziindliche und desensibilisierende explosive Flussigkeiten)

Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.
Beschéftigungsbeschrénkungen fir Matter nach § 11 MuSchG beachten!

Nationale Verzeichnisse

Land Verzeichnis Status
AU AIIC alle Bestandteile sind gelistet
CA DSL alle Bestandteile sind gelistet
CN IECSC alle Bestandteile sind gelistet
EU ECSI alle Bestandteile sind gelistet
EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet
JP CSCL-ENCS alle Bestandeteile sind gelistet
JP ISHA-ENCS nicht alle Bestandteile sind gelistet
KR KECI alle Bestandteile sind gelistet
MX INSQ alle Bestandteile sind gelistet
NZ NZIoC alle Bestandteile sind gelistet
PH PICCS alle Bestandteile sind gelistet
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Land Verzeichnis Status
TR CICR alle Bestandteile sind gelistet
T™W TCSI alle Bestandteile sind gelistet
us TSCA alle Bestandteile sind als "ACTIVE" gelistet
Legende
AlIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances

ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)

KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH REACH registrierte Stoffe

Reg.

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fur diesen Stoff durchgefuhrt.
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene I'-'\nderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Hinweis auf Anderungen: Abschnitt 2, 7, 8, 15

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

2000/39/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in
Durchfuhrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates

2006/15/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in
Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG und
2000/39/EG
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-

gation intérieures (Européaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher
Guter auf Binnenwasserstraf3en)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen
Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stral3e)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADR/RID/ADN | Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe/Schiene/Bin-
nenwasserstraRe (ADR/RID/ADN)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
SchlUssel, der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prufung ge-
sundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Gu-
ter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrdchtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die bendétigt wird, um in 50% der Testorganismen
einen Effekt hervorzurufen
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europdische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fiir
die sichere Beférderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beforderung gefahrli-
cher GUter mit Seeschiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
KzwW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften
Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriften Stoffes, die in einem vorge-
gebenen Zeitraum zu einer Letalitdt von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 ist die Beladungsrate, die zu einer Lethalitat von 50 % fuhrt
log KOW n-Octanol/Wasser

NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-

lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)

SMW Schichtmittelwert

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe (Deutschland)

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
TRGS 903 Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Beforderung gefahrlicher Glter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstrallen (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fur die Beforderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr).
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Liste der einschlédgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zustandig fur das Sicherheitsdatenblatt

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dujardinstr. 5 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47829 Krefeld, Deutschland E-Mail: info@csb-compliance.com

Webseite: www.csb-compliance.com

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fur die-
ses vorgesehen.

Deutschland: de Seite: 30 / 30
DHC 011




	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Bezeichnung des Stoffs
	Alternative Bezeichnung(en)
	
	Registrierungsnummer (REACH)
	EG-Nummer

	CAS-Nummer

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	
	

	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	Signalwort
	Piktogramme
	

	
	

	
	

	
	Ergänzende Gefahrenmerkmale
	


	Zusätzliche Kennzeichnungsvorschriften


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	Identifikatoren
	REACH Reg.-Nr.
	CAS-Nr.
	EG-Nr.

	
	



	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken
	Hinweise für den Arzt

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
	Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung


	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	
	Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	Spezifische Hinweise/Angaben

	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Explosionsfähige Atmosphären
	Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	Beachtung von sonstigen Informationen
	Anforderungen an die Belüftung
	Geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	

	
	


	
	Für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte
	

	
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	
	Handschutz
	
	


	Körperschutz
	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	Dynamische Viskosität
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	
	Dampfdruck

	 
 Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
	Oberflächenspannung
	Temperaturklasse (EU gem. ATEX)



	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	Bei Erwärmung:

	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	
	

	
	


	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 
Sensibilisierung der Haut
	
Sensibilisierung der Atemwege
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr

	Sonstige Angaben

	11.2 Angaben über sonstige Gefahren
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität
	
	
	


	(Chronische) aquatische Toxizität

	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	Biologische Abbaubarkeit
	
	
	

	Persistenz

	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	n-Octanol/Wasser (log KOW)
	BCF
	
	


	12.4 Mobilität im Boden
	Der auf organischen Kohlenstoff (Organic Carbon) normierte Adsorptionskoeffizient

	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen
	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
14.8 
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) Zusätzliche Angaben
	Vermerke im Beförderungspapier
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	

	Umweltgefahren
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) Zusätzliche Angaben
	Anzahl der Kegel/blauen Lichter

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) Zusätzliche Angaben
	Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration)
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) Zusätzliche Angaben
	Angaben im Beförderungsdokument (shipper's declaration)
	Umweltgefahren
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	

	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	

	VOC-Decopaint-Richtlinie 2004/42/EC
	VOC-Gehalt

	Richtlinie über Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
	VOC-Gehalt
	VOC-Gehalt

	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
	Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)
	Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)
	Kennnummer

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Sonstige Angaben
	Nationale Verzeichnisse
	


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	

	
	Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

	Haftungsausschluss


